
 

Der Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. übernimmt als Kompetenzträger für digitale Kultur, Bildung und Gemeinwesen in 

Deutschland eine hohe Verantwortung, wenn es darum geht, neue Medien, Computerspiele und technische Entwicklungen auf der 

einen Seite sowie moderne Bildungsarrangements auf der anderen Seite als notwendigen Teil des gesellschaftlichen Lebens zu 

begreifen, aber auch Gefährdungspotenziale aufzudecken und Lösungen anzubieten.  
 

   

  

 

Standards für Kinderschutz 

im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. 

Einleitung 

Mit dem Ziel das Kindeswohl nicht zu gefährden 

und Kinder zu schützen, beachtet und verwirklicht 

der Förderverein für Jugend und Sozialarbeit in 

allen Geschäftsbereichen die folgenden Standards 

zum Schutz von Kindern (Child Safeguarding 

Standards).  

Warum sind Standards wichtig? 

Kinder gehören zu den wichtigsten Zielgruppen des 

Fördervereins für Jugend und Sozialarbeit. Seine 

Angebote richtet der Verein an Kinder und ihre 

betreuenden Erwachsenen aller Einrichtungen aus 

den Bereichen Kultur, Bildung und Gesellschaft in 

Deutschland und Europa. Der Schutz des 

Kindeswohls hat für den Förderverein oberste 

Priorität und ist anhand der folgenden Standards 

institutionell verankert. 

Geltungsbereich 

 Alle Personen aus den fünf 

Geschäftsbereichen des fjs e.V., die in 

Projekten und Programmen in Kontakt mit 

Kindern oder ihren personenbezogenen 

Daten kommen 

 Mitarbeiter:innen von staatlichen Förderern, 

Unternehmen- und Implementierungs-

partnern und andere Partner, die mit Kindern 

oder ihren personenbezogenen Daten in 

Kontakt kommen 

 

 Besucher:innen des fjs e.V. von Projekten, 

Programmen, Veranstaltungen und Aktionen, 

die durch die Geschäftsbereiche des fjs e.V. 

gefördert und organisiert werden 

 

Unsere Standards für Kinderschutz 

 

Verhaltensrichtlinien:  

Mitarbeiter:innen und Trainer:innen sind im 

Umgang mit Kinder verpflichtet, wertschätzend zu 

kommunizieren und eine respektvolle, sichere 

Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder wohl 

fühlen. Dabei ist jede Form von Bedrohung, 

Diskriminierung, körperlichem oder verbalem 

Missbrauch, Einschüchterung oder 

Ungleichbehandlung Kindern gegenüber verboten.  

Personalbereich: 

Alle Personen, die über den fjs e.V. mit Kindern in 

Kontakt kommen, müssen regelmäßig ein 

aktualisiertes polizeiliches Führungszeugnis 

vorlegen. Insofern Straftaten vermerkt sind, die zur 

Gefährdung von Kindern führen könnten oder 

geführt haben, darf die Person nicht in Kontakt mit 

Kindern stehen. 

 

 



   

Kinderschutz: 

Das Kindeswohl ist im fjs e.V. durch folgende 

Maßnahmen geschützt:  

 Die Daten von Kindern sind anonymisiert und 

werden nur minimal erhoben, um die 

Bildungsangebote des fjs e.V. realisieren zu 

können.  

 Das Recht am Bild wird von den 

erziehungsberechtigten Personen im Vorfeld 

des Kontaktes zum Kind schriftlich eingeholt 

und dokumentiert. 

 Persönliche Daten von Kindern werden nicht 

gespeichert oder veröffentlicht. Insofern eine 

Veröffentlichung aus Gründen der Öffentlich-

keitsarbeit notwendig ist, ist Voraussetzung, 

dass die Einverständniserklärung der 

erziehungsberechtigten Personen eingeholt 

wurde. 

 Verhaltensrichtlinien zum Standard des 

Kindesschutzes 

 

 

 

 

Anschrift 

Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.  

Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin 

Internet: fjs-ev.de 

 

Kontakt 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter:  

Telefon: +49 30 2938 1680 

E-Mail: info@fjs-ev.de 

 

    


